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VERKEHRSANBINDUNG  Straßenbahn 61, Husarenstraße 

 

POSTANSCHRIFT  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  

  Postfach 1468, 53004 Bonn 

 

 
 

BETREFF  Ihr Antrag auf Informationszugang gem. § 1 IFG bzgl. "Rechtswidrige Speicherung von 

Personendaten bei Anwaltskammern? [#185018]" 
 

BEZUG  Ihre E-Mail v. 21. April 2020 
 

 

Sehr geehrter Herr vom Bruch,  

vielen Dank für Ihren Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen gem. § 1 Informati-

onsfreiheitsgesetz (IFG) vom 21. April 2020 an den Bundesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit (BfDI). Darin haben Sie um Auskunft darüber gebeten, 

inwieweit beim BfDI Erkenntnisse über die Speicherung von Personendaten von "unbot-

mäßigen" Mandanten in "Schwarzen Listen" bei der Bundesrechtsanwaltskammer bzw. 

bei den regionalen Anwaltskammern bestehen.  

Hierzu teile ich Ihnen mit, dass mir derzeit keine amtlichen Informationen zu derartigen 

Listen vorliegen. Sofern Sie eine formelle Bescheidung Ihres IFG-Antrags wünschen, lassen 

Sie mich dies bitte unter Angabe des o.g. Geschäftszeichens wissen.  

Außerdem weise ich darauf hin, dass es sich nur bei der Bundesrechtsanwaltskammer um 

eine öffentliche Stelle des Bundes handelt, für deren datenschutzrechtliche Aufsicht der 

BfDI zuständig ist. Ihr Hinweis wurde an das intern zuständige Fachreferat zur Aufklärung 

weitergegeben, ob ein entsprechender Datenschutzverstoß vorliegt.  
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   

Herrn 

Udo vom Bruch 

 

Nur per E-Mail:  

u.vom-brch.zh8dza259p@fragdenstaat.de 
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Seite 2 von 2 Für die datenschutzrechtliche Aufsicht über die Anwaltskammern sind hingegen die jewei-

ligen Landesdatenschutzbeauftragten zuständig. Ihnen steht es frei, sich mit Hinweisen 

bzw. Beschwerden wegen möglicher Datenschutzverletzungen an diese zu wenden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dr. Pokorny 

 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


